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Sturzprävention im Hochbau: Übersicht über die rechtlich relevanten Vorgaben für die sturzrelevanten Bauteile 
Kanton BL 

Thema Gesetze und Rechtsverordnungen (Stand 1.1.2023) Vom Gesetzgeber genannte Normen Rechtliche Relevanz weiterer Vollzugshilfen 

Für alle Hochbauten Relevantes 

 Link zur offiziellen Gesetzgebungswebsite des Kantons 

Systematische Sammlung - Kanton Basel-Land-
schaft - Erlass-Sammlung (clex.ch) 

  

Allgemeine Sicherheitsvorschrift 
gemäss Baupolizeirecht (für alle 
Bauteile) 

• § 101 Abs. 1 Satz 1 Kantonales Raumplanungs- 
und Baugesetz (RBG, SGS 400): Alle Bauten und An-
lagen müssen entsprechend ihrem Zweck die notwen-
dige Standfestigkeit aufweisen und den Anforderungen 
der Hygiene, der Sicherheit, des Umweltschutzes, des 
Gewässerschutzes, der Energienutzung, des Schutzes 
vor gravitativen Naturgefahren (insbesondere Hochwas-
ser, Steinschlag und Hangrutsch) sowie den arbeits-, 
feuer- und gewerbepolizeilichen Vorschriften genügen 
(....). 

•  § 102 Abs. 1 RBG: Bei der Erstellung baulicher Anlagen 
sind die anerkannten Regeln der Baukunde zu beach-
ten.  

• § 103 lit. a RBG: Der Regierungsrat erlässt in der Ver-
ordnung die Baupolizeivorschriften, insbesondere über 
die Minimalmasse von Räumen, Gängen und Treppen, 
Belichtungs- und Belüftungseinrichtungen.  

Damit wird generell das Schutzziel «sichere Baute» postu-
liert 

Technische Normen können wegen der benutz-
ten Gesetzgebungstechnik (Generalklauselme-
thode) beachtet werden (Ermessensspielraum). 

Für Norm-Lücken bzw. beim Fehlen von Nor-
men können weitere Vollzugshilfen (z.B. Emp-
fehlungen von Fachorganisationen) relevant 
werden. 

Geländer und Brüstungen insbe-
sondere gemäss Baupolizeirecht 

• 72 Abs. 1 Kantonale Verordnung zum Raumpla-
nungs- und Baugesetz (RBV; SGS 400.11): Brüs-
tungen und Geländer müssen eine Höhe von mindes-
tens 0,90 m aufweisen. Bei grossen Absturzhöhen kann 
die Baubewilligungsbehörde höhere Brüstungen und 
Geländer verlangen.  

• § 72 Abs. 2 RBV: Öffnungen dürfen nicht grösser als 12 
cm sein.  

• § 72 Abs. 3 RBV: Die Baubewilligungsbehörde kann in 
besonderen Fällen (beispielsweise in Gebäuden in de-
nen sich keine Kinder aufhalten dürfen oder bei Flucht-
anlagen) Ausnahmen gestatten. 

keine Weitere Vollzugshilfen (z.B. Empfehlungen von 
Fachorganisationen) können für die Konkreti-
sierung unbestimmter Rechtsbegriffe relevant 
werden. 

https://bl.clex.ch/app/de/systematic/texts_of_law
https://bl.clex.ch/app/de/systematic/texts_of_law
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400.11
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400.11
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Thema Gesetze und Rechtsverordnungen (Stand 1.1.2023) Vom Gesetzgeber genannte Normen Rechtliche Relevanz weiterer Vollzugshilfen 

 • § 72 Abs. 4 RBV: Wird als Brüstungsverkleidung Glas 
verwendet, ist Verbundsicherheitsglas zu verwenden. 

• § 72 Abs. 5 RBV: In Industrie- und Gewerbebauten, die 
dem Arbeitsgesetz unterstellt sind, gelten für Treppen 
und Gänge die entsprechenden Vorschriften des Bun-
des, sofern die Treppen und Zugänge nicht zu Privat-
wohnungen führen oder dem Publikumsverkehr zugän-
gig sind. 

  

Treppen insbesondere gemäss 
Baupolizeirecht 

• § 71 Abs. 1 RBV: Zugänge und Treppen sind nach Ge-
bäudeart, Lage, Anzahl und Breite so anzulegen, dass 
sie eine reibungslose Verkehrsabwicklung ermöglichen 
und die Sicherheit der Benützer gewährleisten. 

keine Weitere Vollzugshilfen (z.B. Empfehlungen von 
Fachorganisationen) können für die Konkreti-
sierung unbestimmter Rechtsbegriffe relevant 
werden. 

Beleuchtung insbesondere ge-
mäss Gesundheitspolizeirecht 

• § 101 Abs. 1 lit. a RBG: Insbesondere sind Wohn- und 
Arbeitsräume ausreichend zu belichten und zu belüften. 

• § 73 Abs. 1 RBV: Das lichte Mass der Fensterfläche von 
Wohn- und Schlafzimmern, Küchen und Räumen, in de-
nen regelmässig gearbeitet wird, muss mindestens 
1/10 der Bodenfläche betragen.  

§ 73 Abs. 2 RBV: In Dachräumen liegt der erforderlichen 
Fensterfläche diejenige Bodenfläche zugrunde, über der 
die lichte Höhe mindestens 1,20 m beträgt. Es können 
schrägliegende Fenster eingebaut werden, sofern feuer-
polizeiliche Rettungsmassnahmen möglich sind.  

§ 73 Abs. 3 RBV: Die ausschliessliche Belichtung von 
dauernd benutzten Räumen über Lichtschächte ist un-
zulässig.  

§ 73 Abs. 4 RBV: Für Industrie- und Gewerbebauten gel-
ten die Bestimmungen der Arbeitsgesetzgebung. 

keine Weitere Vollzugshilfen (z.B. Empfehlungen von 
Fachorganisationen) können für die Konkreti-
sierung unbestimmter Rechtsbegriffe relevant 
werden. 

Zusätzlich Relevantes für Hochbauten, die hindernisfrei sein müssen 

Hindernisfreiheit generell (für alle 
Bauteile) 

Bundesrecht: 
• Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligun-

gen von Menschen mit Behinderungen (Behinderten-
gleichstellungsgesetz, BehiG)  

 

  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html
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Thema Gesetze und Rechtsverordnungen (Stand 1.1.2023) Vom Gesetzgeber genannte Normen Rechtliche Relevanz weiterer Vollzugshilfen 

 • Verordnung des Bundes über die Beseitigung von Be-
nachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Be-
hindertengleichstellungsverordnung, BehiV) 

Kantonales Recht: 

• § 108 Abs. 1 RBG: Bauten und Anlagen mit Publikums-
verkehr und öffentlichem Zugang sind so zu gestalten, 
dass ihre Benützung auch Behinderten möglich ist.  

§ 108 Abs. 2 RBG: In Mehrfamilienhäusern mit mehr als 
6 Wohnungen sind die Wohnungen im Erdgeschoss, bei 
solchen mit Erschliessung durch Lift zum Teil auch in 
den Obergeschossen, so zu erstellen, dass eine Anpas-
sung an die Bedürfnisse Behinderter möglich ist. Die Zu-
gänge zu den Wohnungen und Nebenräumen sowie 
Aussenanlagen sind hindernisfrei (rollstuhlgängig) zu 
gestalten. In schwierigen topographischen Verhältnis-
sen können Ausnahmen gestattet werden.  

§ 108 Abs. 3 RBG: Für Bauten, die Arbeitsplätze enthal-
ten, gilt Abs. 2 sinngemäss. 

§ 108 Abs. 4 RBG: Bei Umbauten und bei Nutzungsän-
derungen kann auf eine behindertengerechte Bauweise 
verzichtet werden, wenn der Aufwand und die Mehrkos-
ten unverhältnismässig wären oder denkmalpflegeri-
sche Gründe dagegen sprechen. 

Der Gesetzgeber selbst nennt keine Norm ex-
plizit.  
 
Falls auf SIA 500:2009 zurückgegriffen wird, 
sind insbesondere folgende Kapitel relevant:  
• Beleuchtung: SIA 500 (Kapitel 4 Orientie-

rung und Beleuchtung) 

• Bodenbeläge: SIA 500 (Anhang B.1 Eignung 
von Bodenbelägen, Begehbarkeit und Gleit-
sicherheit)  

• Treppen: SIA 500 (Kapitel 3.6.3. Erkennbar-
keit und Markierung, Kapitel 3.6.4. Hand-
läufe) 

• Geländer / Brüstungen: SIA 500 (Kapitel 
3.4.5 Abschrankungen)  

• Sanitärräume: SIA 500 (Kapitel 10.2 Toilet-
ten, Bäder, Duschen) 

Weitere Vollzugshilfen (z.B. Empfehlungen von 
Fachorganisationen) können für Norm-Lücken 
relevant werden. 

Zusätzlich Relevantes für bestimmte Nutzungsarten von Hochbauten 

Mit Mitteln der Wohnraumförde-
rung erstellte altersgerechte Bau-
ten 

Insbesondere Art. 5 lit. c Eidgenössisches Wohn-
raumförderungsgesetz (WFG, SR 842): Bei der Förderung 
ist darauf zu achten, dass der Wohnraum und die unmittel-
bare Umgebung den Bedürfnissen von Familien, Kindern 
und Jugendlichen, älteren Menschen und Menschen mit 
Behinderungen entsprechen. 

Der Gesetzgeber selbst nennt keine Norm ex-
plizit. Das BWO-Merkblatt «Gestaltung von al-
ters-gerechten Wohnbauten vom Juli 2013» je-
doch nimmt generell Bezug auf die Norm SIA 
500 (Kap. 9 und 10) sowie für den Bauteil Be-
leuchtung auf die SN/EN 12464-1. 

Weitere Vollzughilfen (z.B. das Merkblatt BWO 
Gestaltung von altersgerechten Wohnbauten 
vom Juli 2013 oder die im BWO-Merkblatt ex-
plizit genannten Fachdokumentationen) kön-
nen für Norm-Lücken relevant werden. 

Alters- und Pflegeinstitutionen • § 6 kantonales Altersbetreuungs- und Pflegegesetz 
(APG, SGS 941): Die Betriebsbewilligung für ein Pflege-
heim wird auf Gesuch hin erteilt, wenn die Institution  

Der Gesetzgeber selbst nennt keine Norm ex-
plizit.  
 

Weitere Vollzugshilfen können für die Konkreti-
sierung unbestimmter Rechtsbegriffe relevant 
werden. Von Seiten Behörde wird für Pflege-
heime insbesondere auf Qualivista hingewie-
sen. Damit ist Folgendes gemeint: 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/668/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/668/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/668/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/423/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/423/de
https://www.bwo.admin.ch/dam/bwo/de/dokumente/05_Wohnraumfoerderung/51_WFG/informationsblatt/gestaltung_von_altersgerechtenwohnbauten.pdf.download.pdf/gestaltung_von_altersgerechtenwohnbauten.pdf
https://www.bwo.admin.ch/dam/bwo/de/dokumente/05_Wohnraumfoerderung/51_WFG/informationsblatt/gestaltung_von_altersgerechtenwohnbauten.pdf.download.pdf/gestaltung_von_altersgerechtenwohnbauten.pdf
https://www.bwo.admin.ch/dam/bwo/de/dokumente/05_Wohnraumfoerderung/51_WFG/informationsblatt/gestaltung_von_altersgerechtenwohnbauten.pdf.download.pdf/gestaltung_von_altersgerechtenwohnbauten.pdf
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/941
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/941
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Thema Gesetze und Rechtsverordnungen (Stand 1.1.2023) Vom Gesetzgeber genannte Normen Rechtliche Relevanz weiterer Vollzugshilfen 

 unter anderem über geeignete Räumlichkeiten und Ein-

richtungen verfügt. 

• § 6 kantonale Altersbetreuungs- und Pflegeverordnung 
(APV, SGS 941.11): Solange die Qualitätskommission 
nach § 11 des Altersbetreuungs- und Pflegegesetzes 
keine Anträge bezüglich der Grundanforderungen an die 
Qualität gestellt haben, müssen die Leistungserbringer 
ein Qualitätssicherungssystem auf folgenden Grundla-
gen nachweisen und die entsprechenden Qualitätskon-
trollen durchführen lassen: 

a. Qualivista bzw. die anwendbaren Teile davon für 
stationäre und intermediäre Leistungserbringer; 

b. Qualitätsmanual des Spitex-Verbandes für am-
bulante und intermediäre Leistungserbringer. 

 • Richtlinien zur Basisqualität: Beilage 1 quali-
vista stationär - Anforderungen und Kriterien 
für Alters- und Pflegeheime (Basierend auf 
der Version 2019-02), September 2021 

Kindertagesstätten Bundesrecht: 
• Art. 15 Abs. 1 lit. d Eidgenössische Pflegekinderverord-

nung (SR 211.222.338): Die (Betriebs-) Bewilligung darf 
nur erteilt werden, wenn die Einrichtungen den aner-
kannten Anforderungen der Wohnhygiene und des 
Brandschutzes entsprechen. 

Kantonales Recht: 

• § 6 Kantonale Verordnung über die Bewilligung 
und Beaufsichtigung von Heimen (Heimverord-
nung, SGS 850.14) vom 25.9.2001:  

Gemäss § 6 Heimverordnung bedürfen privatrechtliche 
und öffentlich-rechtliche Institutionen oder Abteilungen 
davon, die regelmässig minderjährigen Personen ent-
geltliche oder unentgeltliche Erziehung, Pflege oder Be-
treuung tags- oder nachtsüber gewähren, einer Bewilli-
gung. 

• § 26 Kantonales Gesetz über die Sozial- und 
die Jugendhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG, SGS 
850) vom 21.6.2001: Gemäss Abs. 3 gilt als  

keine Weitere Vollzugshilfen können für die Konkreti-

sierung unbestimmter Rechtsbegriffe relevant 

werden. Von Seiten Behörde existieren insbe-

sondere folgende beiden Dokumente: 

• Broschüre «Wie gründe und führe ich erfolg-
reich eine Kita?», Herausgegeben von der 
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion BL, 
Amt für Kind, Jugend und Behindertenange-
bote, 5. Ausgabe 2022  

• Merkblatt Kantonales Bauinspektorat zur 
Baubewilligungspflicht von Kindertagesstät-
ten vom 26.8.2013 

 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/941.11
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/941.11
https://qualivista.ch/bewertung/stationaer/downloads/bl-de/anforderungen-und-kriterien
https://qualivista.ch/bewertung/stationaer/downloads/bl-de/anforderungen-und-kriterien
https://qualivista.ch/bewertung/stationaer/downloads/bl-de/anforderungen-und-kriterien
https://qualivista.ch/bewertung/stationaer/downloads/bl-de/anforderungen-und-kriterien
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19770243/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19770243/index.html
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/850.14
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/850.14
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/850.14
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/850/art/26
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/850/art/26
https://www.bfu.ch/media/m5ygsw1m/bl-1.pdf
https://www.bfu.ch/media/m5ygsw1m/bl-1.pdf
https://www.bfu.ch/media/m5ygsw1m/bl-1.pdf
https://www.bfu.ch/media/m5ygsw1m/bl-1.pdf
https://www.bfu.ch/media/m5ygsw1m/bl-1.pdf
https://www.bfu.ch/media/5xhfaajh/bl-2.pdf
https://www.bfu.ch/media/5xhfaajh/bl-2.pdf
https://www.bfu.ch/media/5xhfaajh/bl-2.pdf
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Thema Gesetze und Rechtsverordnungen (Stand 1.1.2023) Vom Gesetzgeber genannte Normen Rechtliche Relevanz weiterer Vollzugshilfen 

 bewilligungspflichtiges Heim für Kinder und Jugendliche 

jede Institution oder Abteilung davon, die regelmässig 

Minderjährigen Erziehung, Pflege oder Betreuung tags- 

oder nachtsüber gewährt. Gemäss Abs. 2 wird die Bewil-

ligung erteilt, wenn das Heim die fachlichen, betriebli-

chen und baulichen Anforderungen erfüllt. 
 

  

Volksschulen (inkl. Kindergärten) • § 13- 15 Kantonales Bildungsgesetz vom 
6.6.2002 (SGS 640): Gemäss § 13 sind die Einwohner-
gemeinden Trägerinnen des Kindergartens und der Pri-
marschule. Gemäss § 14 ist der Kanton Träger der Se-
kundarschule. Gemäss § 15 haben die Einwohnerge-
meinden und der Kanton als Schulträger unter anderem 
die Aufgabe, Schulbauten und Schuleinrichtungen zu er-
richten, zu unterhalten und zu finanzieren. 

• Kantonale Verordnung über das Raumprogramm für Se-
kundarschulanlagen vom 16.6.2009 (SGS 648.11): 
Diese Verordnung regelt die Bereitstellung von Schul-
bauten und Schuleinrichtungen der Sekundarschulen 
nach Massgabe der Raumprogrammrichtlinien gemäss 
Anhang.  

 

keine Weitere Vollzugshilfen können für die Konkreti-
sierung unbestimmter Rechtsbegriffe relevant 
werden. Von Seiten Behörde existiert insbeson-
dere folgendes Handbuch: 

• Kantonales Handbuch für Schulräte und 
Schulleitungen /Organisation Schulbetrieb/ 
Raum und Infrastruktur (auf www.basel-
land.ch)    

 

Hochbauten mit Arbeitsplätzen Verordnung 3 zum Eidgenössischen Arbeitsgesetz (SR 
822.113): 
• Art. 14 Bodenbeläge 
• Art. 15 Beleuchtung 

Verordnung 4 zum Eidgenössischen Arbeitsgesetz (SR 
822.114) 
• Art. 9 Treppen 

• Art. 12 Geländer und Brüstungen 

 

 

 

keine Weitere Vollzugshilfen existieren insbesondere 

vom SECO. Die Wegleitung des SECO zu den 
genannten Verordnungen zum Arbeitsgesetz 
kann für die Konkretisierung unbestimmter 
Rechtsbegriffe relevant werden. 
 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/640
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/640
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/648.11
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/648.11
http://www.baselland.ch/
http://www.baselland.ch/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19930254/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19930255/index.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
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Spezielle Hochbauten (EFH, MFH, 
Geschäftshäuser, Bauten mit gros-
ser Absturzhöhe, Industrie- und 
Gewerbebauten, Diverse Sonder-
fälle) 

Bauteil Treppen: 
• § 71 Abs. 2 RBV: Für die Breite der Gänge, Vorplätze, 

Treppen, Wendeltreppen und Treppenpodeste gelten 
gemäss § 71 Abs. 2 RBV folgende Mindestmasse (Roh-
masse zwischen den Wänden bzw. zwischen den Trep-
pen-Aussenkanten):  

a. Freistehende Einfamilienhäuser: Frei  
b. Doppel- und Reiheneinfamilienhäuser: 1.00 m  
c. Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, Restaurants, Ver-
kaufslokale usw.: 1.20 m  
d. Nebentreppen bei Doppel- du Reiheneinfamilienhäu-
sern sowie Mehrfamilienhäusern (zu Nebenräumen wie 
Keller, Estrich, Hobbyraum etc.): 1.00 m  
e. Zweittreppen: frei  

 
§ 71 Abs. 3 RBV: Bei Mehrfamilienhäusern sind Treppen 
mit mindestens einem durchgehenden Handlauf zu ver-
sehen.  

§ 71 Abs. 4 RBV: Für Industrie- und Gewerbebauten gel-
ten die Bestimmungen der Arbeitsgesetzgebung 

Bauteil Geländer und Brüstungen: 
• § 72 Abs. 1 RBV: Brüstungen und Geländer müssen 

eine Höhe von mindestens 0,90 m aufweisen. Bei gros-
sen Absturzhöhen kann die Baubewilligungsbehörde hö-
here Brüstungen und Geländer verlangen.  

§ 72 Abs. 3 RBV: Die Baubewilligungsbehörde kann in 
besonderen Fällen (beispielsweise in Gebäuden in de-
nen sich keine Kinder aufhalten dürfen oder bei Flucht-
anlagen) Ausnahmen gestatten.  

§ 72 Abs. 5 RBV: In Industrie- und Gewerbebauten, die 
dem Arbeitsgesetz unterstellt sind, gelten für Treppen 
und Gänge die entsprechenden Vorschriften des Bun-
des, sofern die Treppen und Zugänge nicht zu Privat-
wohnungen führen oder dem Publikumsverkehr zugän-
gig sind. 

keine Weitere Vollzugshilfen (z.B. Empfehlungen von 
Fachorganisationen) können für die Konkreti-
sierung unbestimmter Rechtsbegriffe relevant 
werden. 

    

Detailliertere Erläuterungen dazu entnehmen Sie bitte der BFU-Fachdokumentation 2.034 «Rechtliches zur Sturzprävention im Hochbau» (bfu.ch > Bestellen & 

herunterladen > 2.034). 


